
 
 

 
 

 

Neue elektronische Versicherungsbestätigung

Masterlease ist gerüstet 
 
 
Zum 1. März 2008 wurde in Deutschland für die Kfz-Zulassung eine neue, verbindliche Systematik 
eingeführt. Die Versicherungsunternehmen sind ab diesem Zeitpunkt dazu verpflichtet die neue 
elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) zu verwenden. 
 
Der Datenaustausch wird nicht mehr über die altbekannte Doppelkarte abgewickelt. Zukünftig werden 
Fahrzeug- und Kundendaten elektronisch an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) übermittelt. Der 
Zulassende erhält vom Versicherer eine eVB-Nummer, mit der die Zulassungsstelle dann bei Zulassung 
die Daten beim KBA abruft. 
 
In einer Übergangsphase werden die siebenstelligen eVB-Nummern auf einem Papier ausgedruckt, das 
der bisherigen Versicherungsbestätigung ähnelt, da manche Zulassungsstellen noch nicht auf das neue 
System umgestellt haben. Die Deutsche Versicherungswirtschaft erhofft sich eine schnellere Abwicklung 
der Zulassungen und weniger Bürokratie. 
 
Bei der Masterlease wurde der Novelle bereits früh Rechnung getragen und intern ein Verfahren 
entwickelt, um den Top-Service auch bei der Zulassung weiter zu gewährleisten. 
 
 
 
 

 


